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Wieder einmal Rotkäppchen
Diesmal im amtlichen Sprachgut bearbeitet durch Thaddäus Troll

Nachdem der amtliche Mißbrauch die Sprache immer unverständlicher

macht, besteht die Gefahr, daß unsere Kindermärchen von
den vom Amtsdeutsch verseuchten Gehirnen nicht mehr verstanden

werden. Deshalb wurde die Inangriffnahme der Ubersetzung
von Kindermärchen zu Lesezwecken für Bürokraten angeordnet.
Hier wird eine diesfallsige Übersetzung zur Beschulung von bekin-
derten Familien in Tötungsabsicht der Sprache zur Inangriffnahme
freigegeben :

Im Kinderanfall unserer Stadtgemeinde ist eine hierorts wohnhafte

noch unbeschulte Minderjährige aktenkundig, welche durch
ihre unübliche Kopfbekleidung gewohnheitsrechtlich Rotkäppchen
genannt zu werden pflegt. Der Mutter besagter R. wurde seitens

deren Mutter ein Schreiben zugestellt, in welcher dieselbe Mitteilung

ihrer Krankheit und Pflegebedürftigkeit machte, worauf die

Mutter der R. dieser die Auflage machte, der Großmutter eine

Sendung von Nahrungs- und Genußmitteln zu Genesungszwecken
zuzustellen. Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer
Mutter schulisch über das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege
auf Kreisebene belehrt. Dieselbe machte sich infolge Nichtbeachtung

dieser Vorschrift straffällig und begegnete beim Übertreten
des diesbezüglichen Blunienpflückverbotes einem polizeilich nicht
gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz. Dieser verlangte in
unberechtigter Amtsanmaßung Einsichtnahme in das zu Transportzwecken

von Konsumgütern dienende Korbbehältnis und traf in
Tötungsabsicht die Feststellung, daß die R. zu ihrer verschwägerten

und verwandten, im Baumbestand angemieteten Großmutter
eilends war. Da wolfseits Verknappungen auf dem Ernährungssektor

vorherrschend waren, faßte er den Beschluß, bei der
Großmutter der R. unter Vorlage falscher Papiere vorsprachig zu werden.

Weil dieselbe wegen Augenleidens krank geschrieben war,
gelang dem in Freßvorbereitung befindlichen Untier die diesfallsige
Täuschungsabsicht, worauf er unter Verschlingung der Bettlägerigen

einen strafbaren Mundraub ausführte. Ferner täuschte er bei
der später eintreffenden R. seine Identität mit der Großmutter
vor, stellte derselben nach und durch Zweitverschlingung der R.

seinen Tötungsvorsatz erneut unter Beweis. Der sich auf einem
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Dienstgang befindliche Waldbeamte B. vernahm sehr verdächtige
Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft seitens des

Tiermaules fest. Er reichte bei seiner vorgesetzten Dienststelle
ein Tötungsgesuch ein, das dortseits zuschlägig beschieden und be-
zuschußt wurde. Nach Beschaffung einer zu Jagdzwecken zugelassenen

Pulverschießvorrichtung gab er in wahrgenommener
Einflußnahme auf das Raubwesen einen Schuß ab. Dieses wurde nach

Empfang des Geschosses ablebig. Die Beinhaltung des Getöteten
weckte in dem Schußgeber die Vermutung, wonach der Leichnam
Personen beinhalte. Zwecks diesbezüglicher Feststellung öffnete
er unter Zuhilfenahme eines Messers den Kadaver zur Einsichtnahme

und stieß hierbei auf die noch am Leben seiende R. nebst
Großmutter. Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte
sich beider Personen ein gesteigertes amtlich nicht zulässiges
Lebensgefühl, dem sie durch groben Unfug, öffentliches Ärgernis
erregenden Lärm und Nichtbeachtung anderer Polizeiverordnungen

Ausdruck verliehen, was ihre Haftpflichtigmachung zur Folge
hatte. Der Vorfall wurde von den Kulturschaffenden Gebrüdern
Grimm zu Protokoll genommen und bekinderten. Familien in
Märchenform zustellig gemacht.
Wenn die Beteiligten nicht durch Hinschied abgegangen und in
Fortfall gekommen sind, sind sie derzeitig noch lebhaft.

(Aus dem Nebelspalter"

Zehn Minuten Spraehkunde

Einer der größten, die

Es war einer meiner größten Fehler, den ich je begangen habe .", begann,
mein Freund Balduin. ,,,Die', wolltest du sagen", unterbrach ich ihn. ,,,Die'
Fehler?" fragte er verwundert, das scheint mir ein grober Fehler zu sein. Bei
mir heißt es immer noch ,der' Fehler, im Akkusativ also ,den' Fehler."
Niemand behauptet", erwiderte ich, es müsse ,die' Fehler heißen. Wenn ich
dich vorhin verbessert habe, so meinte ich, daß in dem Relativsatz ,den ich' je
begangen habe' das in der Einzahl stehende bezügliche Fürwort ,den' durch
das Mehrzahl-Fürwort ,die' ersetzt werden müsse." Das dürfte ein
verfehltes Beginnen sein. Kein Geringerer als Goethe steht mir in diesem Fall
zur Seite. Er hat in schönem Selbstbekenntnis und, wie du zugeben wirst,
vorbildlichem Deutsch gesagt; Ich kenne keinen Fehler, den ich nicht auch
begangen hätte.' Was sagst du nun?" Dieses Beispiel ist fehl am Platze,
denn hier ist die Beziehung des Fürwortes ,den' völlig klar. In deinem Selbst-
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